
Invasive Arten
Invasive Arten sind Organismen, die in Gebieten vorkommen, in denen sie nicht heimisch sind, und
unerwünschte Auswirkungen auf die lokale Umwelt haben. Im Naturschutz gelten sie als Herausforderung,
da sie oft mit einheimischen Arten um Lebensraum und Ressourcen konkurrieren, was zu deren
Verdrängung führen kann. Diese Eindringlinge können nicht nur in natürlichen Ökosystemen, sondern auch
in landwirtschaftlichen Gebieten und urbanen Umgebungen Probleme verursachen. Auf unserer Website
erfahren Sie mehr darüber, wie wir mit invasiven Arten umgehen und welche Maßnahmen ergriffen werden
können, um ihre Auswirkungen zu minimieren und die heimische Biodiversität zu schützen.

Im Jahr 2015 trat die EU-Verordnung Nr. 1143/2014  in Kraft. Eine erste Unionsliste mit invasiven Arten
wurde mit Datum vom 13.07.2016 veröffentlicht. Die Regelungen wurden mittlerweile in das
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) aufgenommen.

Gemäß dieser Verordnung sind die EU-Mitgliedsstaaten verpflichtet, Aktionspläne für die Verbreitungspfade
und Managementmaßnahmen im Zusammenhang mit invasiven Arten zu erstellen. Es wird dabei
grundsätzlich zwischen bereits etablierten, invasiven Arten und neu auftretenden Arten unterschieden.
Besonders bedeutsam sind Maßnahmen wie Besitz- und Vermarktungsverbote sowie rasche Interventionen
in der Frühphase einer Invasion. Für bereits weit verbreitete Arten sollen geeignete
Managementmaßnahmen identifiziert und umgesetzt werden.

 

Meldung invasiver Arten
Über das Meldeportal des Landesamtes für Umwelt (LfU) haben Sie die Möglichkeit, einen Fund oder
eine Sichtung zu melden. Die einzelnen Steckbriefe enthalten Bestimmungskriterien, die eine schnelle und
einfache Identifizierung ermöglichen und gleichzeitig Informationen über die betreffenden Arten
bereitstellen. Dies erleichtert eine effektive Dokumentation und Bewertung invasiver Arten in der Umwelt.

 

Was können Sie selbst tun?
Die Bekämpfung der weiteren Ausbreitung invasiver Arten beginnt in der eigenen Wohnung und im eigenen
Garten. Als Privatperson sollten Sie beispielsweise darauf achten, keine Gartenabfälle in der freien
Landschaft zu entsorgen und das Ausbringen neuer Arten in die Natur zu unterlassen. Es ist ebenso ratsam,
offene Flächen nicht sich selbst zu überlassen, insbesondere wenn bereits Problempflanzen in der Nähe
wachsen und sich ausbreiten. Ihre aktive Rolle im Schutz vor invasiven Arten trägt dazu bei, die
Umweltintegrität zu bewahren und die Auswirkungen dieser Arten zu minimieren.

 

Wo erhalte ich weitere Informationen?
Bundesamt für Naturschutz - Neobiota

Landesamt für Umwelt (LfU) - Unionsliste

Landesamt für Umwelt  (LfU) - Invasive Arten

Erster Aktionsplan zu invasiven Arten des Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und
Verbraucherschutz (BMUV)

https://www.havelland.de/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1143&from=DE
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/artenschutz/invasive-arten/steckbriefe/
https://neobiota.bfn.de/suche.html?tx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D=search&tx_indexedsearch_pi2%5Bcontroller%5D=Search&cHash=d3e382799364b9466d00611b88e9670a
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/artenschutz/invasive-arten/unionsliste/
https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/natur/artenschutz/invasive-arten/#
https://www.bmuv.de/download/erster-aktionsplan-gemaess-artikel-13-der-verordnung-eu-nummer-1143-2014-des-europaeischen-parlaments-und-des-rates-vom-22-oktober-2014#:~:text=Die%20Verordnung%20(EU)%20Nummer%201143,zum%20Umgang%20mit%20invasiven%20Arten.
https://www.bmuv.de/download/erster-aktionsplan-gemaess-artikel-13-der-verordnung-eu-nummer-1143-2014-des-europaeischen-parlaments-und-des-rates-vom-22-oktober-2014#:~:text=Die%20Verordnung%20(EU)%20Nummer%201143,zum%20Umgang%20mit%20invasiven%20Arten.


 

Ansprechpartner
Herr SeegerHerr Seeger
03321 - 403 5449
E-Mail schreiben

Rechtliche Grundlagen
EU-Verordnung Nr. 1143/2014

BNatSchG

BbgNatSchAG

 

Links
LfU - Asiatische Hornisse

LELF - Riesenbärenklau

Hinweis
Gemäß § 19 Abs. 3 TTDSG ( Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz) weist der Landkreis
Havelland darauf hin, dass die Internetseite des Landkreises verlassen und eine externe Internetseite
geöffnet wird, sobald ein Link mit einer weißen Birne gekennzeichnet ist.

mailto:naturschutz@havelland.de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1143&from=DE
https://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/
https://bravors.brandenburg.de/gesetze/bbgnatschag
https://lfu.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Asiatische-Hornisse.pdf
https://lelf.brandenburg.de/lelf/de/themen/riesenbaerenklau/
https://www.gesetze-im-internet.de/ttdsg/

